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Zertifizierungsprogramm 
für Gynäkologische 
Dysplasie-Sprechstunden
Verbesserung der Prävention und 
Früherkennung von Zervixkarzinomen

Die Deutsche Krebsgesellschaft e.V. 
(DKG) hat in Kooperation mit der 
Arbeitsgemeinschaft für Zervixpa-
thologie und Kolposkopie (AG CPC), 
der Arbeitsgemeinschaft Gynäkolo-
gische Onkologie e.V. (AGO) und der 
Deutschen Gesellschaft für Gynäkolo-
gie und Geburtshilfe e.V. (DGGG) ein 
neues Zertifizierungssystem für Gy-
näkologische Dysplasie-Sprechstun-
den/ Einheiten etabliert, welches auf 
dem 60. DGGG-Kongress 2014 erst-
mals vorgestellt wurde [1].

Das Zertifizierungssystem, das auf 
den Strukturen der seit 2008 bestehen-
den Gynäkologischen Krebszentren der 
DKG und den seit 2004 zertifizierten 
Sprechstunden bzw. Dysplasiezentren 
der AG CPC aufbaut, verfolgt das Ziel, 
die Prävention und Früherkennung von 
Gebärmutterhalskrebs qualitativ wei-
ter zu verbessern und den Patientinnen 
die bestmögliche interdisziplinäre, sekto-
renübergreifende Versorgung zu ermög-
lichen. Mit der Zertifizierung gynäkolo-
gischer Dysplasie-Sprechstunden/ Ein-
heiten wurde erstmals auch der Bereich 
der Früherkennung in die Qualitätssi-
cherung der onkologischen Versorgung 
durch Zertifizierung einbezogen.

Gynäkologische Dysplasien

Naturbedingt unterliegt das Gewebe am 
Gebärmutterhals dem kontinuierlichen 
Wandel des Zelltodes und der Zellneu-
bildung. Wenn nachwachsende Zellen 
am Gebärmutterhals – aufgrund einer 
Infektion mit humanen Papillomviren 
(HPV) – atypische Zellveränderungen 
aufweisen, kann es sich um eine Dyspla-
sie (und damit um eine Präkanzerose) 
handeln. Im Rahmen der gesetzlich ver-
ankerten Krebsfrüherkennungsuntersu-
chungen haben GKV-versicherte Frauen 
ab dem Alter von 20 den Anspruch auf 
eine Untersuchung zur Früherkennung 
von gynäkologischen Krebserkrankun-
gen. Durch die angebotenen Früherken-
nungsuntersuchungen, die einen Ab-
strich vom Gebärmutterhals sowie eine 
zytologische Untersuchung (Pap-Test) 
[2] vorsehen, können abnorme Zellver-
änderungen detektiert werden. Patien-
tinnen mit auffälligen Befunden  bzw. 
Verdachtsdiagnosen haben die Möglich-
keit, diese mittels weiterführender Unter-
suchungen in spezialisierten Praxen und 
Einrichtungen abklären zu lassen. Persis-
tierende Vorstadien sowie bereits entwi-
ckelte Zervixkarzinome werden – je nach 
Schweregrad – durch geeignete operative 
Eingriffe behandelt.
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Interaktion mit 
Gynäkologischen Krebszentren

Durch die in den Zertifizierungsanfor-
derungen vorgesehene obligate Zusam-
menarbeit der Dysplasie-Einheiten mit 
zertifizierten Gynäkologischen Krebs-
zentren soll den Patientinnen ein schnel-
lerer Zugang zu einer Versorgung durch 
interdisziplinär vernetzte Ärztinnen und 
Ärzte ermöglicht werden (Abb. 1). 

Praxen oder Kliniken, die sich der 
Zertifizierung unterziehen möchten, 
müssen eine Kooperation mit einem 
DKG-zertifizierten Gynäkologischen 
Krebszentrum nachweisen, sofern sie 
nicht bereits einem Gynäkologischen 
Krebszentrum zugehörig sind. Patien-
tinnen mit Karzinomverdacht werden 
in der interdisziplinären Tumorkonfe-
renz des kooperierenden Gynäkologi-
schen Krebszentrums vor einem multi-
professionellen Team vorgestellt, das für 
die Patientinnen individuelle, konsens-
basierte Therapiepläne erstellt. Die be-
handelnde Gynäkologin bzw. der behan-
delnde Gynäkologe der Dysplasie-Ein-
heit/ Sprechstunde ist Teil des weiterbe-
handelnden Ärzteteams, welches für die 
fachübergreifende Betreuung der Patien-
tinnen verantwortlich ist. 

Die gezielte Integration der nieder-
gelassenen Ärztinnen und Ärzte stärkt 
die Qualität der onkologischen Versor-
gung und fördert den Erfahrungsaus-
tausch zwischen den in die Therapie der 
Patientinnen eingebundenen Ärztinnen 
und Ärzten.

Duales Zertifizierungssystem

Das von der Deutschen Krebsgesell-
schaft initiierte Verfahren der Quali-
tätssicherung und -verbesserung in der 
Onkologie, das den Krebskranken in je-
der Phase  ihrer Erkrankung eine quali-
tativ hochwertige Behandlung ermög-
licht [3], wird durch das neue Zertifizie-
rungssystem der Dysplasie-Sprechstun-
den/ Einheiten um den Bereich der Prä-
vention bzw. Früherkennung erweitert. 
Das Zertifizierungssystem für Dysplasie-
Sprechstunden (personenbezogen) und 
Dysplasie-Einheiten (personen- und ein-
richtungsbezogen), das sowohl den am-
bulanten als auch den stationären Ver-

sorgungsbereich integriert [1], sieht ho-
he Qualitätskriterien für die teilnehmen-
den Praxen und Kliniken vor. 

Die in den Praxen bzw. Kliniken be-
nannten Untersucher müssen geschult 
in der Beurteilung von Krebsvorstu-
fen sein und jährliche Mindestvorga-
ben für Untersuchungen und therapeu-
tische Eingriffe erfüllen. Dysplasie-Ein-
heiten unterscheiden sich von Dyspla-
sie-Sprechstunden zum einen durch die 
Anzahl zu untersuchender Fälle (doku-
mentierte Kolposkopien/ Histologien), 
zum anderen durch die zu erfüllende 
Mindestanzahl an Exzisionen. Neben 
der höheren Anforderung an die ärztli-
che Expertise müssen die Dysplasie-Ein-
heiten der Verpflichtung zur Aus-/Wei-
terbildung nachkommen und jährlich – 
d.h. unabhängig von den Re-Zertifizie-
rungen – das Erreichen der Mindestzah-
len belegen.

Zertifizierungsanforderungen

Die Zertifizierungsanforderungen 
sind in dem Kriterienkatalog für die 
Dysplasie- Sprechstunden/ Einheiten, 
dem sog. Erhebungsbogen [4], hinter-
legt. Der Erhebungsbogen für Dysplasie-
Sprechstunden/ Einheiten fächert sich in 
drei Hauptkapitel auf, in welchen die Ba-
sisdaten für die Ärztliche Expertise, die 
Zertifizierungsanforderungen sowie   – 
als zentraler Bestandteil – die an Sollvor-
gaben gebundenen Qualitätsindikatoren 
verankert sind. 

Der von der Einrichtung benannte 
Untersucher (Fachärztin bzw. Facharzt 
für Gynäkologie und Geburtshilfe) muss 
für seine personenbezogene Expertise 
über das Kolposkopie-Diplom der AG 
CPC verfügen sowie – ausschließlich 
bei der Dysplasie-Einheit – die Schwer-
punktbezeichnung Gynäkologische On-
kologie in personam oder über die Ko-
operation mit einem Gynäkologischen 
Krebszentrum nachweisen. Darüber hin-
aus ist der benannte Untersucher ver-
pflichtet, die in den Basisdaten abgebil-
deten quantitativen Mindestmengen für 
die Anzahl der dokumentierten Diffe-
rentialkolposkopien und der histologisch 
gesicherten intraepithelialen Neoplasien 
zu erfüllen. Die Dysplasie-Einheit muss 
zusätzlich eine Mindestzahl an Exzisio-
nen (im Sinne der kolposkopischen No-
menklatur RIO 2011) belegen.

Die Zertifizierungsanforderungen be-
inhalten Anforderungen an die Struktur- 
und Prozessqualität: die Verpflichtung 
zur leitlinienbasierten Diagnostik und 
Therapie und zur kontinuierlichen Fort- 
und Weiterbildung. Des Weiteren müs-
sen den Patientinnen der Dysplasie-Ein-
heit schriftliche und mündliche Informa-
tionen zur Primärprävention, Vorsorge-
untersuchung und den Befunden zur 
Verfügung gestellt werden. Bei der Dys-
plasie-Einheit sind ferner Verfahrens-
anweisungen für die Durchführung der 
Sprechstunde (z.B. die Organisation der 
Terminvergabe zur Kolposkopie) sowie 
wissenschaftliche Aktivitäten (Studien-
teilnahme) integriert. Die Gestaltung der 

Abb. 1 8Gynäkologische Krebszentren und Dysplasie-Einheiten/Sprechstunden



Tumorkonferenz als Herzstück der inter-
disziplinären Therapieplanung und die 
Nachsorge stellen systemübergreifende  
Zertifizierungskriterien dar.

Die mit Sollvorgaben versehenen 
Qualitätsindikatoren bilden als messbare 
Elemente die Behandlungs- und Ergeb-
nisqualität der Dysplasie-Sprechstunde/ 
Einheit ab. 

Die Kennzahlen inkludieren die Be-
reiche der interdisziplinären Tumorkon-
ferenz und die Qualität diagnostischer 
und therapeutischer Verfahren (bei der 
Dysplasie-Sprechstunde in einem redu-
zierten Umfang). Durch die jährliche 
Auswertung der Kennzahlen der Dys-
plasie-Einheiten wird – wie mit dem 
Handlungsfeld 2 des Nationalen Krebs-
plans intendiert – ein hoher Grad an 
„[…] Transparenz über die Leistungs-
fähigkeit und die Behandlungsergebnis-
se der behandelnden Einrichtungen“ [5] 
erreicht. Neben der auf die Einheit be-
zogenen Auswertung, die die Entwick-
lung der eigenen Ergebnisse im Verlauf 
zeigt und als Instrument der Qualitäts-
verbesserung dient, kann ein kalender-
jahrbasiertes einrichtungsübergreifen-
des Benchmarking vorgenommen wer-
den. Dies ermöglicht nicht nur eine um-
fassende Detail-Analyse im Rahmen der 
Vor-Ort-Auditierung, sondern auch das 
Einleiten von gezielten Maßnahmen im 

Sinne des kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozesses, dessen Ergebnisse bei 
der Re-Zertifizierung reflektiert werden 
können.

Bei den Dysplasie-Sprechstunden ent-
fällt die jährliche Pflicht der Kennzah-
lendarlegung zwischen den Re-Zertifi-
zierungen.

Die Fachexpertinnen und Fachexper-
ten, welche für die Durchführung der 
Zertifizierung der Dysplasie-Sprechstun-
den/ Einheiten von OnkoZert, dem un-
abhängigen Zertifizierungsinstitut der 
Deutschen Krebsgesellschaft, beauftragt 
werden, wurden im Rahmen eines Lehr-
gangs für ihre Auditorentätigkeit gezielt 
geschult. 

Die Fachärztinnen und Fachärzte, 
die selbst onkologisch tätig sind und das 
Kolposkopie-Diplom nachweisen müs-
sen, verfügen über ein fundiertes Fach-
wissen und eine hohe Expertise für die 
künftigen Zertifizierungen.

Auftakt zum regulären 
Zertifizierungsbetrieb / 
Ablauf Zertifizierung

Mit der Präsentation des neuen Zerti-
fizierungssystems auf dem 60. DGGG-
Kongress endete die Phase der vorausge-
gangenen Pilotzertifizierungen, in wel-
chen die Umsetzbarkeit des neuen Kri-

terienkatalogs auf den Prüfstand gestellt 
wurde. Für die Aufnahme des regulä-
ren Zertifizierungsbetriebes wurde ein 
differenzierendes, mehrstufiges Ablauf-
schema für die Dysplasie-Sprechstun-
den/ Einheiten entwickelt (Tab.2), wel-
ches sich an dem der Organkrebszentren 
orientiert.

Die Antragstellung für eine Dyspla-
sie-Sprechstunde erfolgt in Form der 
Einreichung des elektronisch bearbeite-
ten Erhebungsbogens bei der AG CPC. 
Die Dokumente für die Prüfung der  ka-
lenderjahrbezogenen Falldokumentation 
sind postalisch zu übermitteln. Die Kon-
formitätsbewertung basiert auf einer Do-
kumentenprüfung [1], eine Auditierung 
vor Ort findet nicht statt. Bei einem 

Tab. 2 Ablauf Zertifizierung Dysplasie-Sprechstunden/ Einheiten
Sprechstunde Einheit

Antragstellung Antragstellung durch Einreichung des Erhebungsbogens; 
Kontaktadresse: agcpc@jquaas.de

Antragstellung durch Einreichung des Erhebungsbogens; 
Kontaktadresse: dysplasie@onkozert.de

Erhebungsbogen Schriftliche Bewertung im Vorfeld der Fallbetrachtung Schriftliche Bewertung im Vorfeld des Audits
Fallbetrachtung Zusendung der Falldokumentation nach Bewertung des 

Erhebungsbogens
Korrespondenzadresse: Arbeitsgemeinschaft für Zervix-pa-
thologie & Kolposkopie e.V. - Kontaktbüro Stralsund
Dr. Jens Quaas
Grünthal 22, 18437 Hansestadt Stralsund

Betrachtung bei der Auditierung vor Ort

Auditierung vor Ort Entfällt Bei Erstzertifizierung und anschließend  im 3-jährigen 
Zyklus

Zertifikatsabstimmung, 
Veröffentlichung, 
 Archivierung

Steuerung über OnkoZert Steuerung über OnkoZert

Jährliche  
Überwachung

Entfällt Jahresbewertung Kennzahlen
Einreichung bis spätestens 31.05 eines jeden Jahres;  
bei Re-Zertifizierung mind. 4 Wo vor Audit

Re-Zertifizierung  
alle 3 Jahre

Vorgehen analog zur Erstzertifizierung Keine schriftliche Dokumentationsbewertung;  
weiteres Vorgehen analog zur Erstzertifizierung

Mehr Informationen zum Thema

Deutsche Krebsgesellschaft e.V.: 
www.krebsgesellschaft.de 
OnkoZert: 
www.onkozert.de/praxen_kooperati-
onspartner.htm
AG CPC:  
www.ag-cpc.de/pages/ausbildung-
zertif..php   
www.dysplasiezentren.de/pages/zent-
ren-und-sprechstunden.php



 positiven Bewertungsergebnis (Zertifi-
katserteilung), das in dem Erhebungsbo-
gen schriftlich festgehalten wird, steuert 
OnkoZert die Zertifikatsausstellung, die 
Veröffentlichung auf www.oncomap.de 
und der Homepage der AG CPC sowie 
die Archivierung der Dokumentation. 
Die Re-Zertifizierung erfolgt im dreijäh-
rigen Zyklus.

Die Antragstellung für eine Dyspla-
sie-Einheit wird ebenfalls durch die Ein-
reichung des Erhebungsbogens einge-
leitet. Nach einer formalen Kurzbewer-
tung übermittelt OnkoZert der anfragen-
den Einheit eine Kostenübersicht für das 
Zertifizierungsverfahren. Nach Beantra-
gung der Zertifizierung ermittelt Onko-
Zert die Fachgutachterin bzw. den Fach-
gutachter, die oder der das Audit vor Ort 
durchführt. Im Vorfeld des Audits hat 
die benannte Fachexpertin bzw. der be-
nannte Fachexperte die Aufgabe, den 
Erhebungsbogen einer inhaltlichen Be-
wertung zu unterziehen. Die Zulassung 
zum Audit bedarf eines positiven Bewer-
tungsergebnisses. Die detaillierte Fallbe-
trachtung ist integraler Bestandteil des 
vierstündigen Fachaudits. Zentrale Be-
reiche der Auditierung vor Ort sind die 
Prüfung der Qualifikationsnachweise der 
benannten Untersucher, die Betrachtung 
der Strukturen und Ablaufprozesse sowie 
die Einsichtnahme in Prozessbeschrei-
bungen und Verfahrensanweisungen 
unter dem Aspekt der Qualitätssiche-
rung. Weitere Schwerpunkte bilden die 
interdisziplinäre Tumorkonferenz, das 
Studienangebot bzw. die Studiendurch-
führung, der Ablauf der Sprechstunde 
und die anforderungskonforme Darle-
gung der Kennzahlen. Die Auditeindrü-
cke werden von der Fachexpertin bzw. 
dem Fachexperten in Form von Feststel-
lungen und Hinweisen schriftlich festge-
halten. Bei Abweichungen von den fach-
lichen Anforderungen muss eine Behe-
bung innerhalb von drei Monaten erfol-
gen, damit der Zertifikatserteilung statt-
gegeben werden kann. Die Administra-
tion der Zertifikatsausstellung und die 
Bekanntgabe der zertifizierten Einheiten 
werden wiederum von OnkoZert gesteu-
ert. Die Re-Zertifizierungen erfolgen im 
dreijährigen Rhythmus. Eine jährliche 
Einreichung der Kennzahlen ist obligat.

Resümee / Ausblick

Mit dem 2013 verabschiedeten Krebs-
früherkennungs- und -registergesetz 
wurden „[…] richtungsweisende struk-
turelle Maßnahmen zur Verbesserung 
der Krebsfrüherkennung und der Qua-
lität der onkologischen Versorgung auf 
den Weg gebracht. […] Eine Krebsfrüh-
erkennung, die dem wissenschaftlichen 
Erkenntnisstand entspricht, […] [ist] 
deshalb unverzichtbar, um bei der Be-
kämpfung von Krebserkrankungen wei-
tere Fortschritte zu erzielen.“ [6]

Das System der Gynäkologischen 
Dysplasie-Sprechstunden/ Einheiten 
bringt die vorbestehenden Zertifizie-
rungssysteme der AG CPC und der DKG 
zusammen. Damit umfasst das Zertifi-
zierungssystem der DKG erstmals den 
gesamten Bereich der onkologischen 
Versorgungskette von der Prävention 
und Früherkennungsdiagnostik bis zu 
der Behandlung der Patientin mit einem 
invasiven Tumor.

Mit der Implementierung dieser flä-
chendeckend arbeitenden, zertifizierten 
Strukturen wird das  bevölkerungsbezo-
gene, organisierte Zervixkarzinomscree-
ning (Handlungsfeld 1, Ziel 2 des Natio-
nalen Krebsplanes) weiter vorangetrie-
ben. Gleichzeitig entsteht die Basis für 
eine intensivere intersektorale Zusam-
menarbeit in der Zervixkarzinom-Früh-
erkennung und Behandlung. Im Rah-
men der Pilotauditierungen wurden be-
reits 9 Verfahren erfolgreich abgeschlos-
sen (7 Einheiten, 2 Sprechstunden). Mit 
der Zertifikatsübergabe auf dem DGGG-
Kongress 2014 wurde der Auftakt für das 
reguläre Zertifizierungsverfahren der 
Dysplasie-Sprechstunden/ Einheiten ge-
macht, so dass die Antragstellungen nun 
möglich sind.
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